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Geschäftsbereich 2  Datum 
Fachbereich 5/3 Soziale Dienste   11.01.2001 
Bearbeitet von:   
 
Beratungsfolge Ausschüsse - Rat X öffentlich  nicht öffentlich 
 
 

 

 
Jugendhilfeausschuss 

 
23.01.2001

 
Betreff: 
 
Änderung der Richtlinien für Tagespflege gem. § 23 SGB VIII 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Neufassung der Richtlinien der Stadt Siegen über die Gewährung wirtschaftlicher 
Jugendhilfe zur Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz -. 
Die Richtlinien treten zum 01. April 2001 in Kraft. Gleichzeitig werden die bestehenden Richtlinien vom 01. Juli 1995 außer 
Kraft gesetzt. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




